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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1992

Norm

B-VG Art20

B-VG §116

Rechtssatz

Gebietskörperschaften sind juristische Personen des ö5entlichen Rechts, die alle Personen erfassen, die in einer

örtlichen Beziehung zu einem bestimmten Gebiet stehen. Zum Wesen einer Gebietskörperschaft gehört die

Herrschaftsunterworfenheit sämtlicher Personen, die sich auf ihrem Gebiet aufhalten. Der Gebietskörperschaft kommt

also in diesem Umfang behördliche Funktion zu. Dadurch unterscheidet sie sich von anderen Körperschaften

ö5entlichen Rechts, die nur bestimmte Angelegenheiten ihrer Mitglieder zu regeln haben. Derartigen Körperschaften

ö5entlichen Rechts sind nicht sämtliche Personen, die sich in ihrem Sprengel aufhalten, unterworfen, sondern nur ihre

Mitglieder, zugehörig.
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